
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1954/9/22 2Ob397/54,
2Ob18/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1954

Norm

ABGB §1304 BIIf

KFG §66

KFG §80

Rechtssatz

Der Weg des Fahrzeuges in der Zeit vom Ansichtigwerden eines auf der Fahrbahn liegenden Hindernisses bis zum

vollständigen Stillstand des Fahrzeuges darf nie länger sein als die durch den Fahrer eingesehene Strecke. Auf die

Reaktionszeit und Schrecksekunde ist Bedacht zu nehmen (Geschwindigkeit betrug hier vierzig km/h in geschlossener

Ortschaft bei Nacht. Auf der Straße liegender Betrunkener wurde überfahren.
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